
Aufruf zur Wahl zum

2. sorbischen/wendischen

Parlament

Wer kann wählen?
Alle Menschen, die sich zum sorbischen/wen-
dischen Volk zugehörig fühlen, am Stichtag 
23. Januar 2025 mindestens 16 Jahre alt sind 
und die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik 
Deutschland besitzen, sind wahlberechtigt. 

Wie werde ich Kandidatin und Kandidat?
Die ehrenamtlichen Mitglieder des Serbski Sejm 
sind Delegierte sorbischer/wendischer Interes-
sensgruppen. Verbände, Vereine und zivilgesell-
schaftliche Initiativen, die das Streben des sorbi-
schen/wendischen Volks nach einer demokratisch 
legitimierten Volksvertretung unterstützen, kön-
nen Personen ihres Vertrauens zur Wahl vorschla-
gen. Der Frist dafür endet am 11. Oktober 2024.

Wieviele Sitze hat der 2. Serbski Sejm?
Es werden bis zu 12 niedersorbische/wendische 
und bis zu 12 obersorbische Abgeordnete gewählt. 
Somit verfügt der Serbski Sejm über maximal 24 
Sitze. Alle Wählerinnen und Wähler können für 
sämtliche Kandidierende stimmen.

Wie kann ich wählen?
• Registrieren Sie sich mit nebenstehendem 

Formular als Wählerin oder Wähler, oder nut-
zen Sie dazu ö1entlich ausgelegte Listen oder 
die Webseite www.serbski-sejm-2024.de.

• Wichtig: Hatten Sie sich im Jahr 2018 zur Wahl 
des 1. Serbski Sejm registriert, müssen Sie sich 
für die aktuelle Wahl erneut registrieren!

• Die Registrierung beginnt am 12. Mai 2024 und 
endet am 16. Januar 2025.

• Nach Bekanntgabe der Kandidierenden am 
18. Oktober 2024 beginnt der Versand der Brief-
wahlunterlagen. Die Frist zur Stimmabgabe 
endet am 23. Januar 2025.

• Die Wahlordnung finden Sie auf der Webseite 
www.serbski-sejm-2024.de.

Zeitplan für die Wahl
12.05.2024  Wahlaufruf, Beginn der Registrierung 

von Kandidierenden und Wählenden
11.10.2024  Ende der Registrierung von Kandidie-

renden
18.10.2024 Start Versand der Wahlunterlagen
16.01.2025  Ende der Registrierung von Wählerin-

nen und Wählern
23.01.2025 Spätester Eingang von Wahlbriefen
25.01.2025 Ödentliche Stimmenauszählung
08.02.2025 Konstituierung des 2. Serbski Sejm

Unterstützen Sie die Wahl zum 
2. Serbski Sejm mit Ihrer Spende!
Die Finanzierung von Briefwahlunterlagen, 
Plakaten, Flyern und Bannern, Porto, der Pflege 
der Wahl-Webseite und vielem mehr geschieht 
ausschließlich durch Spenden. Sie können online 
über www.betterplace.org oder per Überweisung 
spenden:

oder Kontoinhaber: Smy e.V.
  IBAN: DE48 8555 0000 1002 0309 90
  Kreissparkasse Bautzen

Jetzt informieren!

Jetzt registrieren!

Jetzt kandidieren!

www.serbski-sejm-2024.de

Kontakt zur Wahlkommission
wolbna-komisija@serbski-sejm-2024.de

Wahlkommission für den Serbski Sejm
Postfach 1114 • 01911 Kamenz

Registrierung als Wählerin und Wähler
Hiermit beantrage ich als Angehörige bzw. 
Angehöriger des sorbischen/wendischen Volks 
die Eintragung in das Wählerverzeichnis für 
die Wahlen zum 2. Serbski Sejm gemäß § 13 der 
Wahlordnung (einsehbar unter www.serbski-
sejm-2024.de).

Ich versichere an Eides statt, dass ich am letzten 
Tag der Briefwahl, am 23. Januar 2025, mindes-
tens das 16. Lebensjahr vollendet haben werde 
sowie dass ich die Staatsbürgerschaft der Bun-
desrepublik Deutschland besitze und damit 
die Voraussetzungen für die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis erfülle.

Familienname, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

E-Mail (freiwillige Angabe)

Datum Unterschrift

ggf. sorbische/wendische Bezeichnung

ggf. sorbische/wendische Bezeichnung

ggf. sorbische/wendische Bezeichnung
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□  Ich möchte gern kandidieren. (Bitte geben Sie 
Ihre E-Mail-Adresse an!)



Was hat der 1. Serbski Sejm bisher erreicht?
• Mit dem Entwurf eines Staatsvertrags zur Rege-

lung der Mit- und Selbstbestimmungsrechte des 
sorbischen/wendischen Volks haben wir einen 
Vorschlag für ein respektvolles Miteinander auf 
Augenhöhe in der Staatsgemeinschaft der Bun-
desrepublik Deutschland geschaden.

• Wir vertreten nachdrücklich die Forderung 
nach Kultur- und Bildungsautonomie und ha-
ben ein Konzept für ein sorbisches/wendisches 
Bildungswesen erarbeitet.

• Wir arbeiten an der Entwicklung eines Regio-
nalkonzepts für das angestammte sorbische/
wendische Siedlungsgebiet für ein gutes, enkel-
taugliches Leben in der Lausitz.

• Wir haben erstmals Eckdaten einer Verfassung
zur Regelung der inneren Angelegenheiten des 
sorbischen/wendischen Volks entworfen.

• Wir haben die politischen Ebenen für Debatten
des sorbischen/wendischen Volks geödnet.

• Gemeinsam mit Umweltverbänden haben wir 
die Forderung nach einem Ende des Braun-
kohlebergbaus erhoben und begründet und 
stärken so die sorbische/wendische Perspektive.

• Wir berufen uns auf die UN-Konvention ILO 169 
und haben begonnen, unseren Anspruch auf die 
dort verankerten Rechte als eingeborenes Volk
zu formulieren und durchzusetzen.

• Wir setzen uns dafür ein, dass wieder Ho1nung 
und Au^ruchstimmung für eine selbstbe-
stimmte Zukunft in die Herzen des sorbischen/
wendischen Volks einziehen.

Was ist noch nicht erreicht und könnte 
Aufgabe des 2. Serbski Sejm sein?
• Die Realisierung der Kultur- und Bildungs-

autonomie im angestammten sorbischen/wen-
dischen Siedlungsgebiet ist eine große Aufgabe, 
die einen langen Atem erfordert. 

• Um die staatliche Anerkennung als eingebore-
nes Volk nach der UN-Konvention ILO 169 muss 
weiter beharrlich gerungen werden. 

• Der Staatsvertrag zur Bildung einer Körper-
schaft des ö1entlichen Rechts muss ödentlich 
beraten und mit den bundesdeutschen Institu-
tionen verhandelt werden.

• Die Anerkennung des Serbski Sejm als demo-
kratisch legitimierte Volksvertretung muss er-
rungen werden, sodass schrittweise hoheitliche 
Aufgaben – zunächst im Bildungs- und Kultur-
bereich – übernommen werden können.

• Der Wert der politischen Mit- und Selbstbe-
stimmung muss in der sorbischen/wendischen 
Bevökerung nachhaltig verankert werden.

• Das angestammte sorbische/wendische Sied-
lungsgebiet muss stabilisiert und, wo sinnvoll, 
wieder erweitert werden.

• Die Rahmenbedingungen für das Wirken aller 
sorbischen/wendischen Verbände, Vereine, 
Institutionen und Initiativen müssen verbes-
sert werden.

• Der Beitrag unserer Kultur im Konzert der Völ-
ker Europas muss weiter identifiziert, benannt 
und zeitgemäß tradierbar gemacht werden – 
getreu dem Motto: Das sorbische/wendische 
Volk hat etwas zu geben!

Wahlaufruf zum 2. Serbski Sejm
Auf dem Weg zu einer demokratisch legitimier-
ten Vertretung des sorbischen/wendischen Volks 
wurde der Serbski Sejm im Jahr 2018 erstmals 
frei gewählt. Damit wird eine politische Lücke in 
Deutschland gefüllt. Das allgemeine Völkerrecht, 
das Grundgesetz, die UNO und der Europarat emp-
fehlen, ermöglichen und fordern die Schadung von 
demokratischen Vertretungen für alle Völker. Ein 
Parlament ist dafür eine übliche und bewährte In-
stitution. Im Unterschied zu Parlamenten, die nach 
Parteien gegliedert sind, dem Oppositionsprinzip 
folgen und auf Mehrheitsentscheidungen setzen, 
treten die Mitglieder des Serbski Sejm fraktions-
los zusammen und erarbeiten ihre Beschlüsse im 
Konsensverfahren.

Liebe Brüder und Schwestern! 
Die in ihrer Geschichte erste demokratisch legi-
timierte Volksvertretung der Sorben/Wenden, 
der 1. Serbski Sejm, ruft Sie alle auf, aus unserer 
Mitte Kandidatinnen und Kandidaten für die zwei-
te Legislaturperiode zu benennen. Tragen Sie sich 
in die Wählerlisten ein, und wählen Sie in gehei-
mer, freier Wahl den 2. Serbski Sejm!
Gemeinsam setzen wir die erfolgreich begonnene 
parlamentarische Arbeit für eine gute Zukunft 
unseres Volks fort. Der Serbski Sejm wurde mit 
dem Ziel ins Leben gerufen, Mit- und Selbstbestim-
mung auf allen Gebieten, die unsere sorbischen/
wendischen Heimatregionen und unsere Kultur 
betreden, zu verwirklichen. Wir setzen uns für 
eine sorbische/wendische Bildungsautonomie ein 
und wollen, dass die sorbischen Sprachen in der 
ganzen Lausitz selbstverständlich werden. Gera-
de angesichts der großen Herausforderungen der 
Gegenwart gilt es, unsere Geschicke in die eigenen 
Hände zu nehmen – ebenbürtig unseren deutschen 
Landsleuten und ausgestattet mit gleichwürdigen 
sorbischen/wendischen Institutionen.

Registrierung als Wählerin 
und Wähler für die Wahl zum 
2. Serbski Sejm

• Auf der Rückseite dieses Abschnitts finden Sie 
das Registrierungsformular.

• Ihre Angaben werden ausschließlich für die 
Durchführung der Wahl zum 2. Serbski Sejm 
verwendet und anschließend vernichtet. 
Hatten Sie sich im Jahr 2018 zur Wahl des 
1. Serbski Sejm registriert, müssen Sie sich 
für die aktuelle Wahl erneut registrieren!

• Bitte tragen Sie Ihre Daten entsprechend den 
Angaben in Ihrem Personalausweis ein.

• Trennen Sie den Abschnitt ab, und senden Sie 
ihn in einem verschlossenen Umschlag an:

Wahlkommission für den Serbski Sejm
Postfach 1114 • 01911 Kamenz

• Senden Sie Ihre Registrierung so zeitig ab, 
dass sie bis spätestens 16. Januar 2025 bei der 
Wahlkommission eingeht.

•   Alternativ nutzen Sie die Online-
Registrierung unter www.serbski-
sejm-2024.de.

• Die Briefwahlunterlagen werden ab dem 
18. Oktober 2024 versandt. Ihre Stimme muss 
bis zum Ende der Wahlzeit am 23. Januar 2025
bei der Wahlkommission eingegangen sein.
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Wir haben etwas zu geben. Das Volk der Sorben/Wenden.


